
 

Abwägungstabelle  

Bearbeitungsstand: 10.11.2025 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Veröffentlichung im Internet vom 23.07.2025 bis 25.08.2025      

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 23.07.2025 bis 25.08.2025 

(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften  

Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark 

Zollernalb 

Entwurf vom 01.07.2025, geändert in der Verbandsversammlung am 01.07.2025 

 

des Zweckverbands Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb 



  
Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ Seite 2 von 81 

 

Leseanleitung: 

 

In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume eingegangen sind. 

 

In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der nachfolgenden Liste aufgeführt. 

 

In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der Öffentlichkeit. 

 

In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die eigentliche 

Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch das Gremium. 

 

In Spalte 4 befindet sich eine Beschlussempfehlung wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der Planung 

Berücksichtigung finden sollten. 

 

Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 

 

− Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung ergeben sich hierdurch nicht. 

− Berücksichtigung (durch Änderung / Ergänzung): Die vorgebrachten Hinweise / Anregungen werden in der Planung durch eine Änderung / 

Ergänzung in der entsprechenden Unterlage berücksichtigt bzw. sind durch die fortgeschriebene Planung bereits berücksichtigt worden. 

− Berücksichtigung außerhalb BP: Die Hinweise / Anregungen sind nicht Aufgabe der Bauleitplanung, können jedoch in einem nachgelagerten 

Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine Änderung an der vorliegenden Bauleitplanung ist an dieser Stelle nicht 

notwendig. 

− Keine Änderung: Die vorgebrachten Belange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegenden Planung wird in Anbetracht der einzelnen 

konkurrierenden Nutzungen der Vorrang gegeben. 

 

  



  
Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ Seite 3 von 81 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1.1 Landratsamt Zollernalbkreis 26.08.2025 

1.2 Landratsamt Zollernalbkreis, Forstamt 25.08.2025 

2 Regierungspräsidium Tübingen 21.08.2025 

3 Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  01.08.2025 

4 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 04.08.2025 

5 Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 8, Forstdirektion 22.08.2025 

6 Regionalverband Neckar-Alb 30.07.2025 

7 Handwerkskammer Reutlingen - 

8 Industrie- und Handelskammer Reutlingen  29.07.2025 

9 Polizeipräsidium Tuttlingen - 

10 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 24.07.2025 

11 ZV WV Hohenberggruppe - 

12.1 Netze BW GmbH, Netzregion Heuberg 04.08.2025 

12.2 Netze BW GmbH, Netzplanung Süd 25.07.2025 

13 Telekom Deutschland GmbH 01.08.2025 

14 Ericsson Services GmbH 18.08.2025 

15 Albstadtwerke GmbH 30.10.2025 

16 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 07.08.2025 

17 Vermögen und Bau Amt Tübingen - 

18 Stadtverwaltung Balingen 15.08.2025 

19 Stadtverwaltung Albstadt 15.08.2025 

20 Gemeindeverwaltung Nusplingen - 

21 Gemeindeverwaltung Obernheim - 

22 Gemeindeverwaltung Hausen a.T. - 

23 Gemeindeverwaltung Ratshausen - 

24 Bürgermeisteramt Schwenningen - 

25 Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt 23.07.2025 
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Nr. Name Antwortschreiben vom 

26 Stadtverwaltung Meßstetten  08.08.2025 

 

Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Verein Naturpark Obere Donau e.V. - 

V2 Naturschutzbüro Zollernalb e.V. - 

V3 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. - 

V4 Bund für Umwelt und Naturschutz - 

V5 Naturschutzbund Deutschland Landesverband Baden-Württemberg e.V. - 

V6 Schwäbischer Albverein - 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu Verkehrsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich seitens des 

Verkehrsamtes keine Bedenken gegen die Planung ergeben. 

Die Flächenabgrenzung im Bebauungsplan beruht auf der 

fachtechnischen Erschließungsplanung eines Ingenieurbüros unter 

Berücksichtigung einschlägiger Richtlinien. Die Anregung zur 

Einrichtung abgesetzter Gehwege kann im Rahmen der weiteren 

Straßenplanung geprüft werden, ist jedoch nicht Aufgabe der 

Bauleitplanung und kann an dieser Stelle nicht berücksichtigt 

werden. 

 

zu Gewerbeaufsicht 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich aus dem 

Zuständigkeitsbereich der Gewerbeaufsicht keine Bedenken gegen 

das Vorhaben ergeben und die bisher vorgebrachten Anregungen 

hinsichtlich Lärm und Geruch berücksichtigt und abgearbeitet 

wurden. 

Die nebenstehenden Hinweise zum Baugenehmigungsverfahren 

werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu Vorbeugender Brandschutz 

Im Rahmen der weiteren Planung erfolgt eine Abstimmung mit dem 

Wasserversorger zur vorliegenden Versorgungssituation und 

Ableitung der notwendigen, baulichen Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Löschwasserversorgung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

 

Siehe hierzu vorangegangene Seite. 

 

 

zu Abfallwirtschaftsamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abfallüberwachung 

keine Bedenken erhebt. Die Stellungnahme des Landratsamtes 

Zollernalbkreis vom 07.07.2022, die im Zuge der frühzeitigen 

Unterrichtung einging, wird zur Information, samt 

Bewertungsvorschlag, nachfolgend der aktuellen Stellungnahme 

beigefügt. 

 

zu 1. Entsorgungsrelevanz 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Diese werden außerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. Es wurde bereits ein 

Auftrag vergeben eine Konzeptstudie „Verantwortungsvoller 

Rückbau“ sowie Rückbauarbeiten vorzubereiten und 

auszuschreiben. 

 

 

 

 

zu 2. Abfallverwertungskonzept 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. In den Bebauungsplan wurde zum Entwurf bereits ein 

Hinweis auf die Regelungen des 

Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKreiWiG) aufgenommen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

zu Landwirtschaftsamt 

Die Stellungnahme vom Januar 2025 wurde im Rahmen der 

Vorbereitenden Untersuchung zur „Städtebauliche 

Erneuerungsmaßnahme Zollernalb-Kaserne“ abgegeben. Ein 

Bebauungsplan mit dem genannten Titel existiert nicht.  

 

Die Belange der Landwirtschaft sowie die Bodengüte werden in die 

Abwägung eingestellt. Zunächst muss festgehalten werden, dass 

sich die Flächen im Eigentum des Zweckverbandes IIGP befinden 

und diese durch den Landwirt gepachtet werden. Entsprechend 

den vertraglichen Regelungen kann der Pachtvertrag aufgekündigt 

werden. Der Verlust der Pachtflächen ist in Anbetracht der 

Gesamtfläche die durch den Landwirt bewirtschaftet wird gering, 

sodass hierdurch keine wesentliche wirtschaftliche 

Verschlechterung stattfindet. 

Die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden werden 

im Rahmen des Umweltberichtes ermittelt und in die 

Ausgleichsbilanzierung einbezogen. Die dort aufgezeigten 

Maßnahmen sind insoweit umzusetzen. 

Unter Berücksichtigung der einzelnen konkurrierenden öffentlichen 

und privaten Belange, wird im Ergebnis der Abwägung an der 

vorliegenden Planung festgehalten.  

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung in der Stellungnahme vom 07.07.2022 

keinerlei Bedenken geäußert wurden. 

 

zu Wasser- und Bodenschutz 

zu Untere Altlasten- und Bodenschutzbehörde 

zu Altlasten 

 

Eine Abstimmung hierzu erfolgt zeitnah.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

keine Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

 

 

zu 2. Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und sind 

außerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

zu 3. Ein entsprechender Hinweis wird in die Begründung 

aufgenommen. Die übrigen Hinweise sind außerhalb des 

Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 

 

 

zu 4: Entsprechend der Anregung wird die Formulierung 

angepasst. 

 

 

 

 

 

zu Bodenschutz (vorsorgender) 

zu 1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Eingriffs-

Ausgleichsbilanz zum Schutzgut Boden aus fachlicher Sicht 

zugestimmt wird. Wie unterhalb dieser Tabelle erklärt, entspricht 

die unterste Zeile mit der Wertstufe 0,333 der an die 

Versickerungsanlage angeschlossenen versiegelten Eingriffsfläche. 

Die Versickerungsanlage wurde als Bauwerk mit 

Oberbodenüberdeckung der Wertstufe 1 zugeordnet. 

Eine fachgerechte Rekultivierung bisher versiegelter Flächen ist 

vorgesehen. 

 

zu 2.  

Entsprechend der Anregung wird der Absatz angepasst.  

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

Ergänzung in der 

Begründung 

 

 

 

Änderung in der 

Begründung 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil und im 

Umweltbericht 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

 

zu 3. Entsprechend der Anregung wird der Hinweis D3 angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen sind im Rahmen der 

Umsetzung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Hierauf wird 

bereits größtenteils in den Hinweisen zum Bebauungsplan 

eingegangen. 

 

Änderung im 

Textteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

zu Untere Wasserbehörde 

zu Abwasserbeseitigung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Abwasser- 

und Niederschlagswasserbeseitigung in den vorgelegten 

Unterlagen berücksichtigt werden. Das Wasserrechtsverfahren für 

das zentrale Versickerungsbecken wird derzeit erarbeitet und wird 

zur Genehmigung vorgelegt. 

 

Die Ausführungen zur dezentralen Niederschlagswasser-

beseitigung auf den jeweiligen Baugrundstücken sind außerhalb 

des Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 

 

zu Grundwasserschutz 

Ein entsprechender Alarm- und Maßnahmenplan wird derzeit 

erarbeitet und wird zur Genehmigung vorgelegt. 

 

zu 1. 

Der Zweckverband IIGP hat zusammen mit den Albstadtwerke 

GmbH auf der Basis des Vorschlags des Landratsamt 

Zollernalbkreis folgenden Festsetzungsvorschlag entwickelt, der 

vom Zweckverband IIGP vollständig in die Festsetzungen des 

Bebauungsplans übernommen wird: 

„1. Unzulässig sind Gewerbebetriebe, die wassergefährdende 

Stoffe herstellen, verarbeiten sowie zum Handel und/oder weiteren 

Transport umschlagen oder lagern. Auch sind Gewerbebetriebe 

unzulässig, bei denen wassergefährdende Stoffe auf Grund der 

vorgehaltenen und genutzten Mengen einen zentralen Bestandteil 

ihres Betätigungsfelds (Geschäftsbetriebes) darstellen.  

2. Ausnahmsweise sind Gewerbebetriebe zulässig, bei denen der 

Umschlag, die Vorhaltung/Lagerung und Nutzung 

wassergefährdender Stoffe in geringem Umfang für den 

Betriebsablauf erforderlich sind. Dabei muss sichergestellt sein, 

dass sowohl im Regelbetrieb als auch im Falle einer Havarie 

wassergefährdende Stoffe nicht in den Boden und damit ins 

Grundwasser gelangen können. Hierzu sind erhöhte technische 

Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, die in Abhängigkeit der 

Wassergefährdungsklassen und der vorgehaltenen Mengen der  

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

Änderung im 

Textteil und 

Begründung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

wassergefährdenden Stoffe u.U. über die Vorgaben der AwSV 

hinausgehen können.“ 

Außerdem wird in dem Bebauungsplan folgender Hinweis 

aufgenommen: „Hinweis: Es wird empfohlen, für alle im Sinne der 

Festsetzungen zulässigen Gewerbebetriebe, die 

wassergefährdende Stoffe umschlagen, vorhalten und nutzen 

müssen, bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt eine 

Einzelfallprüfung durch die untere Wasserbehörde vorzusehen.“ 

Die Albstadtwerke GmbH als hauptbetroffener Träger öffentlicher 

Belange hat in Ihrer Stellungnahme vom 30.10.2025 mitgeteilt, 

dass ihren Bedenken zur beabsichtigten Ausweisung der Art der 

baulichen Nutzung Rechnung getragen wird, sollte die vorgenannte 

Festsetzung der Art der zulässigen Betriebe sowohl im 

Industriegebiet, als auch im Gewerbegebiet erfolgen. 

Mit dem vorgenannten Festsetzungsvorschlag wird der Anregung 

der Unteren Wasserbehörde Rechnung getragen. Auf Grund der 

erhöhten Schutzbedürftigkeit des vorliegenden Grundwasserleiters 

wird dadurch bereits auf der Ebene der Bauleitplanung 

sichergestellt, dass gewisse Betriebe und Branchen 

ausgeschlossen werden, die aus fachlicher Sicht in jedem Fall den 

Schutzweck des Gebietes beeinträchtigen. 

Darüber hinaus wird weiterhin auf Grund einer Einzelfallprüfung 

nach den Vorgaben der AwSV und der Schutzgebietsverordnung 

durch die zuständige Untere Wasserbehörde sichergestellt, dass 

sich im Plangebiet keine unverträglichen Gewerbebetrieben 

ansiedeln, die dem Schutzzweck der 

Wasserschutzgebietsverordnung und den Vorgaben der AwSV 

widersprechen. 

 

zu 2: Eine frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde, 

ob die Möglichkeit für eine Befreiung besteht, ist sowohl im Interesse 

der Betriebe und Investoren, als auch im Interesse des 

Zweckverbands. Daher wird in dem Bebauungsplan folgender 

Hinweis aufgenommen: „Hinweis: Es wird empfohlen, für alle im 

Sinne der Festsetzungen zulässigen Gewerbebetriebe, die 

wassergefährdende Stoffe umschlagen, vorhalten und nutzen 

müssen, bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt eine 

Einzelfallprüfung durch die untere Wasserbehörde vorzusehen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung in 

Begründung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite. 

zu 3: Die Begründung wird dahingehend angepasst. Es wird 

ausdrücklich in die Begründung aufgenommen, dass die Errichtung 

einer betriebsinternen Tankstelle einer Einzelfallprüfung durch die 

zuständige Wasserbehörde und einer nachvollziehbaren 

betrieblichen Begründung bedarf. 

 

zu 4: Die Anregung wird berücksichtigt und die Festsetzung 

dahingehend angepasst. 

Ergänzung in 

Begründung 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

 

Siehe Abwägungsvorschlag auf vorangegangener Seite. 

 

 

 

 

 

zu 5. Die Festsetzung wird entsprechend der Anregung ergänzt. 

 

 

 

zu 6. Der Hinweis D6 wird entsprechend angepasst.  

 

 

zu 7. Ein Antrag auf Befreiung von der 

Wasserschutzgebietsverordnung wurde inzwischen bei der unteren 

Wasserbehörde eingereicht. 

 

 

 

zu Naturschutz 

zu Natura 2000 – Vorprüfung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Natura 2000-Vorprüfung 

gefolgt werden kann. 

 

zu Artenschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass den Ausführungen der saP 

grundsätzlich gefolgt werden kann. 

Zu den CEF-Maßnahmen für die Haselmaus und die Zauneidechse 

wird ein Monitoring durchgeführt. 

 

Es handelt sich um Teilfläche 9. Teilfläche 9 bezieht sich auf die 

Nummerierung der Teilflächen im zeichnerischen Teil zum 

Bebauungsplan. Ein Verweis auf die entsprechende Darstellung in 

der saP wird aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 

 

 

Änderung im 

Textteil 

 

bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

Ergänzung in der 

saP 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

zu Umweltbericht 

Entsprechend der Anregung wird die Esche entfernt. 

 

Zu Bilanz Nr.1 und Nr. 2: Die FFH-Mähwiese ist in der Karte 

Bestand dargestellt. Die Beschreibung erfolgt in Kapitel 4.3.1 und 

4.3.2. Die Biotopkartierung erfolgte 2015, im Jahr nach Aufgabe 

der Kasernennutzung. Ab diesem Zeitpunkt wurden die Flächen, 

die nach wie vor in Bundeseigentum waren, nicht mehr gemäht. 

Die Verbrachung führte zu einer Verminderung des 

Artenvorkommens und zu einer Ausbreitung der angrenzenden 

Waldflächen. Die ursprünglich kartierte Fläche entspricht nicht 

mehr der Bestandsfläche. Eine Abwertung um zwei Punkte von 21 

auf 19 Ökopunkte/m² ist aufgrund der Brache absolut 

angemessen. 

Gleiches gilt auch für das Magerrasenbiotop, das aktuell nicht 

mehr „gut ausgebildet ist“. Auch hier ist eine Abwertung von 30 auf 

27 ÖP/m² angemessen. 

 

Zu Bilanz Nr.3: Hinweis zu Kapitel 4.3.6 wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu Bilanz Nr.4: Auszug aus: „Bewertung der Biotoptypen Baden-

Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der 

Eingriffsregelung“, LfU, Abgestimmte Fassung, August 2005:  

 

Bei der mit mind. 12 cm festgesetzten Substrathöhe der 

Dachbegrünung kann von einer einfachen Ruderalvegetation 

ausgegangen werden. Der Normalwert für den in Ansatz 

gebrachten Biotoptyp Ruderalvegetation beträgt 11 ÖP/m², die  

 

Änderung in der 

Pflanzliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

keine Änderung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite. 

angesetzten 9 ÖP/m² entsprechen dem unteren Wert der 

Wertspanne. 4 ÖP/m² entspricht der Bewertung für Zierrasen. 

 

zu Ausgleichsmaßnahmen: 

 

zu 1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass M1-M7 fachlich in 

Ordnung sind. 

 

zu 2. Es wird auf Nr. 13 (siehe Abwägungsvorschlag auf 

nachfolgenden Seiten) verwiesen. 

 

zu 3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass M3 akzeptiert wird. 

 

zu 4. M9 - Eine Aufforstungsgenehmigung liegt für diese Fläche 

bereits vor. 

 

zu 5. M10 - Aus der Maßnahmenbeschreibung wird die Anlage 

eines gestuften Waldrands entfernt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

keine Änderung 

 

 

Änderung im 

Umweltbericht 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

zu 6. M11-12 – Die Maßnahmenbeschreibung wird ergänzt. 

 

 

 

zu 7. bis 9. M13 und M14: eine Abstimmung zwischen UNB, 

Forstamt und IIGP zu den Maßnahmen M13 und M14 hat am 

06.11.2025 stattgefunden. Ergebnis: 

M13 wird als Sukzessionsentwicklung zu Wald von der UNB 

anerkannt. Eine Abstimmung zu Details und möglichen 

Aufwertungen (z.B. Waldrandpflege etc.) erfolgt zwischen UNB und 

Forst. Nur durch die unveränderte Sukzession wird jedoch keine 

naturschutzfachliche Aufwertung anerkannt. 

M14: eine Entwicklung zu Wald kann auf der Fläche, die als Biotop 

nach Naturschutzrecht (Feldgehölz) kartiert ist nicht von der UNB 

anerkannt werden. Die Teilfläche westlich des Biotops wird als 

Bewaldung durch Sukzession akzeptiert. Die Fläche umfasst ca. 

1.700 m². Auch hier ist keine Anrechnung von Ökopunkten 

möglich. 

 

zu 10. Es wird zur Kenntnis genommen, dass M15 akzeptiert wird. 

zu 11. Es wird zur Kenntnis genommen, dass M16 bereits 

genehmigt ist. 

zu 12. Es wird zur Kenntnis genommen, dass M17-M18 zugestimmt 

wird. 

 

zu 13. M19: Am 19.03.2025 wurde bei einem Ortstermin mit der 

Höheren Naturschutzbehörde, der Unteren Naturschutzbehörde 

und dem Forstamt die weitere Entwicklung des Waldbestandes im 

Naturschutzgebiet Scheibhalden besprochen. Die Bilanzierung der 

Maßnahme erfolgt im Rahmen des Ökokontos der Stadt 

Meßstetten. Die Details des Waldweidekonzepts befinden sich 

derzeit noch in Bearbeitung und werden mit UNB und HNB 

abgestimmt. 

 

zu 14. Ausführungen zu M20 werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 15. Es wird zur Kenntnis genommen, dass M21 zugestimmt 

wird. 

Ergänzung im 

Umweltbericht 

 

 

Änderung im 

Umweltbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Ergänzung im 

Umweltbericht 

zum Satzungs-

beschluss 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1.1 

 

zu 16. M22 - M22: Am 11.09.2025 fand ein Vor-Ort-Termin 

zwischen Revierleiter Schneider und Frau Prozmann (UNB) statt. 

Es wurde das Waldstück „Im Katzenbuckel“ besichtigt. Lt. 

schriftlicher Stellungnahme wird die UNB das Waldrefugium als 

Ökokontomaßnahme anerkennen. 

 

zu Forstamt 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Forstamt der 

Stellungnahme der höheren Forstbehörde vollumfänglich 

anschließt. Die Stellungnahme der höheren Forstbehörde ist unter 

Nr. 5 dieser Abwägungstabelle aufgeführt. 

 

zu Amt für Vermessung und Flurneuordnung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 

vorgetragen werden. 

 

zu Baurecht/Kreisbaumeister 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die im Rahmen der 

frühzeitigen Unterrichtung seitens des Landratsamtes 

vorgebrachten Anregungen berücksichtigt wurden. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung begrüßt wird. 

 

zu Planungsrechtliche Festsetzungen 

zu A1.1.1 und A1.2.1: Die Festsetzung wird insgesamt überarbeitet. 

 

 

Der Zweckverband hat sich explizit für die Festsetzung einer 

Dachbegrünung ausgesprochen. Dies entspricht den der 

städtebaulichen Zielsetzung des Gebietes.  

 

zu Örtliche Bauvorschriften 

Im Plangebiet sind entsprechend der Nutzungsschablone 

Dachneigungen von „kleiner gleich“ 10° zulässig. Dies entspricht 

dem Dachneigungsbereich von 0°-10°. Im Textteil wird unter B1.1 

die Dachneigung zur Klarstellung redaktionell ergänzt. 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Änderungen im 

Textteil 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 07.07.2022 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 07.07.2022 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Landwirtschaftsamt: 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich keine 

Bedenken bestehen. Die aufgeführten Unterlagen sind dem 

Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt und werden zur 

Stellungnahme vorgelegt. 

Eventuell notwendige Ausgleichs- bzw. CEF-Maßnahmen auf 

landwirtschaftlichen Flächen außerhalb des Plangebiets werden mit 

dem Landwirtschaftsamt abgestimmt.  

 

 

Zu Wasser- und Bodenschutz: 

Zu 1. Untere Wasserbehörde 

Zu 1.1 SG Grundwasser und Bodenschutz 

 

 

 

Nebenstehende Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

 

Im Rahmen des Planungsprozesses wurden umfangreiche 

Abstimmungen hinsichtlich der Lage des Plangebietes im 

Wasserschutzgebiet durchgeführt. Das geplante 

Entwässerungskonzept fand insoweit Zustimmung. Notwendige 

Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers wurden soweit rechtlich 

möglich in den Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigt. 

In den Hinweisen des Textteils wird unter Ziff. D6 auf die Vorschriften 

der Wasserschutzgebietsverordnung hingewiesen, die zu beachten 

sind. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Vorschriften zur 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV) zu beachten sind. Nach § 49 Abs. 2 AwSV dürfen 

bestimmte Anlagen in der weiteren Zone von Wasserschutzgebieten 

nicht errichtet und erweitert werden. § 49 Abs. 4 AwSV sieht jedoch 

eine Befreiung von diesen Anforderungen vor, wenn das Wohl der 

Allgemeinheit dies erfordert oder das Verbot zu einer unzumutbaren 

Härte führen würde und der Schutzzweck des Gebiets nicht 

beeinträchtigt wird. 

 

Ferner wird in den Hinweisen des Textteils unter Ziff. D6 darauf 

hingewiesen, dass insbesondere für wassergefährdende Betriebe 

Anträge auf Befreiung von der Wasserschutzgebietsverordnung und 

der AwSV erforderlich werden, wenn die Anforderungen der 

Wasserschutzgebietsverordnung oder der AwSV nicht eingehalten 

werden können.  

 

Eine Alternativflächenprüfung ist nicht zweckmäßig, da die 

Konversion eines ehemaligen Kasernenareals Standortgebunden 

ist. Insoweit bestehen hierzu keine Alternativen. Die Belange des 

Grundwasserschutzes werden in die Abwägung eingestellt und 

entsprechend gewichtet. 

 

Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Hierauf 

wird im Textteil zum Bebauungsplan eingegangen. 

 

 

 

Ergänzungen im 

Textteil / in der 

Begründung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

Siehe Stellungnahme auf vorhergehender Seite. 

 

Zu 1.2 SG Oberirdische Gewässer und Abwasser 

Zu 1.2.1 Abwasserbeseitigung 

 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

Das vorliegende Erschließungskonzept berücksichtigt vorhandene 

Kapazitäten. Die aufgeführten Rechenansätze der bisherigen 

Schmutzfrachtberechnung wurden berücksichtigt. Ggf. notwendige 
Anpassungen und Überrechnungen der übergeordneten Netze ist 
vorhabensunabhängig vom jeweiligen Netzbetreiber zu 
veranlassen. 

 

 

 

zu 1.2.2 Niederschlagswasserbeseitigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittlerweile liegt dem Bebauungsplanentwurf ein fundiertes Ver- 

und Entsorgungskonzept zu Grunde. Dies beinhaltet auch das 

Thema Niederschlagswasserbeseitigung. Das Konzept wurde 

bereits mit den maßgeblichen Behörden abgestimmt.  

Die nebenstehenden Punkte wurden soweit in der 

Erschließungsplanung berücksichtigt und soweit rechtlich möglich 

und erforderlich im Rahmen von Festsetzungen in den 

Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 

Die formale Antragsstellung zur Genehmigung des 
Entwässerungskonzepts wird parallel zum Bebauungsplanverfahren 
vorangetrieben. 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

Ergänzung in 

Textteil und 

Begründung 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen und wurde im Rahmen der fortgeschriebenen Planung 

berücksichtigt soweit erforderlich. 

An der Schnittstelle zwischen zukünftigem Privatgrund und 
öffentlicher Fläche wird durch den Bebauungsplan eine 
Notentlastung mit Einleitungsbegrenzung festgesetzt. Weitere 
Vorgaben für die Regenwasserbewirtschaftung auf den 
Privatgrundstücken sind durch den Bebauungsplan nicht 
vorgesehen. Diese sind im Rahmen des jeweiligen Baugesuchs 
individuell zu bewerten. Die Schaffung von „grün-blauer-
Infrastruktur“ wird im konkreten Fall als nicht sinnvoll eingestuft, da 
durch dezentrale Versickerungen je nach Flächenbeschaffenheit 
der öffentlichen Fläche im Industrie- und Gewerbegebiet eine 
Gefährdung des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden 
könnte. Durch die im Planungskonzept enthaltene, zentrale 
Regenwasserbehandlung können eine ausreichende Reinigung, 
Sicherung gegen Havarie sowie entsprechende Probenahmen zum 
Nachweis der Reinigungsleistung sichergestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

zu 2. Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde 

zu 2.1 SG Grundwasser und Bodenschutz 

zu 2.1.1 Altlasten (nachsorgender Bodenschutz) 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Unteren 

Bodenschutz- und Altlastenbehörde keine Einwände gegenüber der 

Planung bestehen. 

 

 

 

Die nebenstehende Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Relevante Flächen wurden im Bebauungsplan entsprechend § 9 

Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden bei Bedarf außerhalb 

des Bebauungsplanverfahrens soweit erforderlich berücksichtigt. 

Die ist nicht Aufgabe der Bauleitplanung. 

 

 

zu 2.1.2 Bodenschutz (vorsorgender) 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine abschließende 

Stellungnahme erst nach Vorlage des Umweltberichtes mit Eingriffs-

Ausgleichsbilanz möglich ist. Der Bebauungsplanentwurf enthält 

nun die notwendige Informationen, sodass bei der nun folgenden 

Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB eine Stellungnahme erfolgen 

kann. 

 

zu 2.1.3 Geothermie 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Errichten von 

Erdwärmesonden in Zone III des Wasserschutzgebietes nicht 

zulässig ist. 

 

zu 3. Immissionsschutzbehörde 

zu 3.1 SG Gewerbeaufsicht (inkl. Techn. Immissionsschutz) 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine abschließende 

Stellungnahme möglich war. Die notwendigen Untersuchungen 

liegen nun dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde und werden im 

nächsten Verfahrensschritt zur Stellungnahme vorgelegt. 

 

Die nebenstehenden Anregungen und Hinweise wurden bei der 

Bearbeitung der Gutachten / Untersuchungen entsprechend 

berücksichtigt. 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

im Umweltbericht 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

Siehe hierzu vorangegangene Seite. 

 

 

 

 

 

zu Abfallrecht / Abfallüberwachung 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abfallüberwachung keine 

Bedenken erhebt.  

 

zu 1. Entsorgungsrelevanz – Gebäude & Auffüllungen 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Diese sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bauleitplanung und 

entsprechender der Umsetzung der Planung / von Abbrucharbeiten 

zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

zu 2. Abfallverwertungskonzept 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. In den Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die 

Regelungen des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKreiWiG) 

aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

zu Untere Naturschutzbehörde 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine abschließende 

Stellungnahme abgegeben werden kann. Die fehlenden Unterlagen 

(Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichsbilanz, Artenschutz) werden 

entsprechend zum Bebauungsplanentwurf nachgeliefert. 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

zu Raumplanung 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die 5. Änderung Regionalplan Neckar-Alb 2013  

(Gewerbeflächenentwicklung, Einzelhandel, Freiraumstruktur) 

wurde am 21.12.2022 genehmigt. 

 

 

zu Flächennutzungsplanung 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Der Flächennutzungsplan wird wie dargestellt im 

Parallelverfahren geändert. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

bereits 

berücksichtigt 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

zu Umweltbericht und Kompensation 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden im mittlerweile erarbeiteten 

Umweltbericht mit Eingriffs-Ausgleichsbilanz berücksichtigt. Der 

Umweltbericht ist Anlage zum Bebauungsplan und wird zur 

Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 

Abs. 2 BauGB vorgelegt. 

 

 

 

 

 

Fazit wird zur Kenntnis genommen. 

 

Das FFH-Gebiet „Truppenübungsplatz Heuberg“ befindet sich in 

etwa 400-500 m Entfernung. Eine Natura-2000 Vorprüfung wird 

erarbeitet und dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

 

zu Artenschutz 

Mittlerweile sind vertiefte Untersuchungen erfolgt. Die Ergebnisse 

werden dem Bebauungsplanentwurf beigefügt und zur 

Stellungnahme vorgelegt. 

 

 

 

 

 

zu Hinweise 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Soweit erforderlich und zweckmäßig wurden in den 

Bebauungsplanentwurf entsprechende Festsetzungen 

aufgenommen.  

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

zu Maßnahmen zum Bodenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Maßnahmen zum Bodenschutz wurden soweit 

erforderlich und zweckmäßig im Bebauungsplanentwurf 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu Maßnahmen zur Vermeidung 

 

 

 

 

 

In den Textteil zum Bebauungsplan wird eine Festsetzung zur 

Außenbeleuchtung aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

zu Baurecht / Kreisbaumeister 

 

zu 1. Entwicklungsgebot 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Der Flächennutzungsplan wird für den maßgeblichen 

Bereich im Parallelverfahren geändert. Die Informationen zur 

erforderlichen Genehmigung werden bei Bedarf berücksichtigt. 

 

 

 

zu 2. Gebietsfestsetzung 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilbereiche des Plangebietes wurden mittlerweile als 

Gewerbegebiet entsprechend § 8 Baunutzungsverordnung 

festgesetzt. Auf den Bebauungsplanentwurf wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

Die nebenstehenden Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Der Nutzungskatalog für das Gewerbegebiet bzw. Industriegebiet 

wurde so angepasst, dass das städtebauliche Ziel des 

Bebauungsplanes erreicht werden kann. Z. B. werden entsprechen 

der Anregung auch selbständige Lagerplätze und Lagerhäuser 

ausgeschlossen. 

 

zu 3. Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Anregungen zu den planungsrechtlichen 

Festsetzungen haben im vorliegenden Bebauungsplanentwurf 

soweit erforderlich Eingang gefunden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. Örtliche Bauvorschriften 

 

 

Die örtlichen Bauvorschriften wurden fortgeschrieben. Die 

Anregungen wurden hierbei berücksichtigt. 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

 

 

Die örtlichen Bauvorschriften wurden mittlerweile fortgeschrieben. 

Auf die neue Fassung wird verwiesen. Die Anregungen wurden 

soweit erforderlich und zweckdienlich berücksichtigt. 

 

 

 

zu 5. Anregungen 

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Durch 

unterschiedliche Baufenster lässt sich die Betriebsart nicht steuern. 

Darüber hinaus soll der Bebauungsplan nur die Regelungen die 

zwingend erforderlich für die städtebauliche Entwicklung und 

Ordnung sind. Je nach Nachfrage kann der Zweckverband im 

Rahmen der Grundstücksveräußerung lenkend einwirken.  

 

 

zu Forstamt 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Mittlerweile wurde der Bebauungsplan umfassend 

überarbeitet. Die aufgeführten Punkte wurden soweit erforderlich 

und zweckdienlich im vorliegenden Bebauungsplanentwurf 

berücksichtigt. Eine umfassende Abstimmung mit den maßgeblich 

Beteiligten fand bereits statt, sodass der vorliegende 

Bebauungsplanentwurf auf Zustimmung treffen sollte. 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

keine Änderung 

ggfs. 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

1 

 

 

 

Siehe hierzu vorangegangene Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführungen zum vorbeugenden Brandschutz, des 

Verkehrsamtes, des Amtes für Straßen- und Radwegebau sowie 

des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1.2 

Von: Christian.Beck@Zollernalbkreis.de 

Gesendet: Montag, 25. August 2025 11:16:56 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, 

Stockholm, Wien 

An: Amiguet, Jerome (BAG) 

Cc: Nicole.Harter@Zollernalbkreis.de; Petra.Roth@Zollernalbkreis.de; 

Stellungnahmen.Amt30@Zollernalbkreis.de 

 

Betreff: Antwort: Bebauungsplan Meßstetten 

Interkommunaler_Industrie-und_Gewerbepark_Zollernalb 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Forstamt schließt sich der Stellungnahme der höheren Forstbehörde 

voll umfänglich an. 

 

 

Ich bedanke mit für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der 

Entwicklung des Bebauungsplanes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Beck 

 

Landratsamt Zollernalbkreis 

Forstamt 

 

Geißbühlstr. 48, 72469 Meßstetten 

Tel.: 07433/92-1570 Fax: 07433/92-1504 

E-Mail: forstamt@zollernalbkreis.de 

https://www.zollernalbkreis.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Forstamt der 

Stellungnahme der höheren Forstbehörde vollumfänglich 

anschließt. Die Stellungnahme der höheren Forstbehörde ist unter 

Nr. 5 dieser Abwägungstabelle aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

 

zu 1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

zu Raumordnung – Einzelhandel 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Sachdarstellung wird zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit den getroffenen 

Festsetzungen keine raumordnungsrechtlichen Bedenken gegen 

die Planung bestehen. 

 

zu Raumordnung – Freiraumschutz 

Kenntnisnahme, dass die 5. Regionalplanänderung 

zwischenzeitlich in Kraft ist und die Überschneidungen des 

Bebauungsplanes mit den regionalen Grünzügen laut 

Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb vom 30.07.2025 

in die planerische Unschärfe fallen. Die Stellungnahme des 

Regionalverbands ist unter Nr. 6 dieser Abwägungstabelle 

aufgeführt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken 

bestehen. 

 

zu Bauleitplanung 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Das Verfahren zur Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren wird zeitnah 

fortgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

 

 

 

zu 2. Belange des Grundwasser- und Bodenschutzes 

zu Bodenschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus übergeordneter Sicht 

des Bodenschutzes keine Einwendungen bestehen. 

 

zu Grundwasserschutz 

 

 

Dem Zweckverband ist bekannt, dass sich das Kasernengelände 

innerhalb des Wasserschutzgebiets „Quellen im Schmiechtal“ 

befindet, das zum Schutz der Quellen und Brunnen der 

Albstadtwerke festgesetzt wurde. Dem Zweckverband ist weiter 

bekannt, dass aufgrund der besonderen Klüftigkeit des Untergrunds 

ein Schadstoffeintrag im Bereich des Bebauungsplangebiets 

kurzfristig unter anderem in die Ehestetter Quelle gelangen kann. 

Insofern sind auch nach Auffassung des Zweckverbands bei der 

Ausweisung des Industrie- und Gewerbegebiets besondere 

Schutzvorkehrungen zugunsten der Wasserversorgung durch die 

Albstadtwerke zu treffen. Der Zweckverband hat die Anregung des 

Regierungspräsidiums Rechnung getragen, aus Sicht des 

vorsorgenden Grundwasserschutzes aufgegriffen, bereits im 

Rahmen der Bauleitplanung Betriebe und Branchen 

auszuschließen, die aus fachlicher Sicht nicht mit dem Schutzweck 

des Wasserschutzgebiets vereinbar sind und sich diesbezüglich 

gemeinsam mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde beim 

Landratsamt Zollernalbkreis und den Albstadtwerken GmbH 

abgestimmt. 

Der Zweckverband IIGP hat zusammen mit den Albstadtwerke 

GmbH auf der Basis des Vorschlags des Landratsamt 

Zollernalbkreis den weiter unten aufgeführten 

Festsetzungsvorschlag entwickelt, der vom Zweckverband IIGP 

vollständig in die Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

Siehe Stellungnahme auf vorangegangener Seite. 

Außerdem wird in dem Bebauungsplan folgender Hinweis 

aufgenommen: 

„Hinweis: Es wird empfohlen, für alle im Sinne der Festsetzungen 

zulässigen Gewerbebetriebe, die wassergefährdende Stoffe 

umschlagen, vorhalten und nutzen müssen, bereits zu einem frühen 

Planungszeitpunkt eine Einzelfallprüfung durch die untere 

Wasserbehörde vorzusehen.“ 

Auf Grund der erhöhten Schutzbedürftigkeit des vorliegenden 

Grundwasserleiters wird dadurch bereits auf der Ebene der 

Bauleitplanung sichergestellt, dass gewisse Betriebe und Branchen 

ausgeschlossen werden, die aus fachlicher Sicht in jedem Fall den 

Schutzweck des Gebietes beeinträchtigen. durch die zuständige 

Untere Wasserbehörde sichergestellt, dass sich im Plangebiet keine 

unverträglichen Gewerbebetrieben ansiedeln, die dem Schutzzweck 

der Wasserschutzgebietsverordnung und den Vorgaben der AwSV 

widersprechen. 

 

 

 

Änderung in 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

 

 

Siehe hierzu Abwägungsvorschlag auf vorangegangener Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Passage wird entsprechend angepasst. 

 

 

 

Dem Zweckverband ist bewusst, dass das die Errichtung von 

Industrie- und Gewerbebetrieben in der WSG- Schutzzone III 

verboten ist, wenn eine Gefährdung des Gewässers nicht durch 

Schutzvorkehrungen verhindert werden kann. Dem Zweckverband 

ist ferner bewusst, dass für die geplante Waldumwandlung eine 

Befreiung vom Verbotstatbestand § 4 Abs. 1 Nr. 32 der WSG-RVO 

erforderlich ist. 

 

Eine frühzeitige Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde, ob 

die Möglichkeit für eine Befreiung besteht, ist sowohl im Interesse 

der Betriebe und Investoren, als auch im Interesse des 

Zweckverbands. Daher wird in dem Bebauungsplan wird folgender 

Hinweis aufgenommen: 

 

„Hinweis: Es wird empfohlen, für alle im Sinne der Festsetzungen 

zulässigen Gewerbebetriebe, die wassergefährdende Stoffe 

umschlagen, vorhalten und nutzen müssen, bereits zu einem frühen 

Planungszeitpunkt eine Einzelfallprüfung durch die untere 

Wasserbehörde vorzusehen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung in der 

Begründung 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

Der Zweckverband hat die Anregung des Regierungspräsidiums 

Rechnung getragen, aus Sicht des vorsorgenden 

Grundwasserschutzes aufgegriffen, bereits im Rahmen der 

Bauleitplanung Betriebe und Branchen auszuschließen, die aus 

fachlicher Sicht nicht mit dem Schutzweck des Wasserschutzgebiets 

vereinbar sind und sich diesbezüglich gemeinsam mit der 

zuständigen Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt 

Zollernalbkreis und den Albstadtwerken GmbH abgestimmt. 

Der Zweckverband IIGP hat zusammen mit den Albstadtwerke 

GmbH auf der Basis des Vorschlags des Landratsamt 

Zollernalbkreis folgenden Festsetzungsvorschlag entwickelt, der 

vom Zweckverband IIGP vollständig in die Festsetzungen des 

Bebauungsplans übernommen wird: 

„1. Unzulässig sind Gewerbebetriebe, die wassergefährdende 

Stoffe herstellen, verarbeiten sowie zum Handel und/oder weiteren 

Transport umschlagen oder lagern. Auch sind Gewerbebetriebe 

unzulässig, bei denen wassergefährdende Stoffe auf Grund der 

vorgehaltenen und genutzten Mengen einen zentralen Bestandteil 

ihres Betätigungsfelds (Geschäftsbetriebes) darstellen.  

2. Ausnahmsweise sind Gewerbebetriebe zulässig, bei denen der 

Umschlag, die Vorhaltung/Lagerung und Nutzung 

wassergefährdender Stoffe in geringem Umfang für den 

Betriebsablauf erforderlich sind. Dabei muss sichergestellt sein, 

dass sowohl im Regelbetrieb als auch im Falle einer Havarie 

wassergefährdende Stoffe nicht in den Boden und damit ins 

Grundwasser gelangen können. Hierzu sind erhöhte technische 

Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, die in Abhängigkeit der 

Wassergefährdungsklassen und der vorgehaltenen Mengen der 

wassergefährdenden Stoffe u.U. über die Vorgaben der AwSV 

hinausgehen können.“ 

 

zu 3. Belange des Naturschutzes 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die höhere 

Naturschutzbehörde nicht betroffen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung im 

Textteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau vom 01.08.2025 wird, zusammen mit den 

Bewertungsvorschlägen der Verwaltung (Zwischenabwägung), zur 

Information nachfolgend dargestellt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Anhörungsverfahren 

keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 

Auszügen daraus durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe 

und Bergbau erfolgt. 

 

zu Allgemeine Hinweise 

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



  
Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Interkommunaler 

Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ 

Seite 41 von 81 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

3 

 

 

 

Die weiteren Informationsquellen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 



  
Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Interkommunaler 

Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ 

Seite 42 von 81 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

3 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 

30.06.2022 und Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

vom 30.06.2022 und Zwischenabwägung zur Information nochmals 

beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass rechtliche Vorgaben 

aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht 

überwunden werden können nicht vorliegen.  

 

 

zu 2 

Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass keine beabsichtigte 

eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können 

nicht vorliegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

 

 

zu 3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

 

zu Geotechnik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Diese sind im Rahmen der Planung bereits 

berücksichtigt worden. Ein detaillierter geotechnischer Bericht liegt 

dem Bebauungsplanentwurf als Anlage bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu Boden 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus bodenkundlicher Sicht 

keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

Zu 3 

 

 

 

zu Mineralische Rohstoffe 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer 

Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorgetragen 

werden.  

 

 

zu Grundwasser 

 

 

 

Die Hinweise zum Grundwasser werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu Bergbau 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet nicht in 

einem aktuellen Bergbaugebiet liegt und nicht von Altbergbau oder 

künstlich geschaffenen Althohlräumen betroffen ist. 

 

 

zu Geotopschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des 

geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert werden. 

 

 

 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

Von: Grunert, Iris (RPS)Im Auftrag vonFPS – TöB-Beteiligung LAD (RPS) 

Gesendet: Montag, 4. August 2025 15:40:13 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, 

Stockholm, Wien 

An: Drücker, Julia-Elisa (BAG) 

Betreff: BL, BPL Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb, 

„Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Gerhardt, 

  

Vielen Dank für die erneute Beteiligung des Landesamtes für 

Denkmalpflege im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange! 

Unsere Stellungnahme hat Eingang in die Planunterlagen gefunden. 

Weitere Anregungen und Hinweise werden von unserer Seite nicht 

vorgebracht. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Iris Grunert 

 

Iris Grunert  

Landesamt für Denkmalpflege 

Referat 84.2 – Inventarisation und Planungsberatung 

Alexanderstraße 48 

72072 Tübingen   

  

Durchwahl: 07071-757 2448 (Mo.-Mi.)  

E-Mail: iris.grunert@rps.bwl.de 

Internet: www.rp-stuttgart.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für 

Denkmalpflege keine Anregungen und Hinweise vorträgt, da die 

Stellungnahme im Zuge der frühzeitigen Unterrichtung 

berücksichtigt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

mailto:iris.grunert@rps
http://www.rp/
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Abwägungsvorschlag auf folgenden Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

5 

 

 

 

 

 

zu Waldinanspruchnahme 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Umfang der 

Umwandlungsfläche vorbehaltlich der Ausgleichsmaßnahmen 

zugestimmt werden kann. Konkrete Flächeninanspruchnahmen 

und Ausgleichsflächen werden im Antrag auf Waldumwandlungs-

erklärung dargelegt. 

 

Die Darstellungen aus dem Plan „Plangrundlagen Vorschlag 

Baufenster“ vom Mai 2023 sind nicht identisch mit dem 

vorliegenden Bebauungsplan. Hier hat es noch kleinere 

Anpassungen an den Baufenstern gegeben. Maßgeblich sind 

alleine die Festsetzungen im vorliegenden zeichnerischen Teil zum 

Bebauungsplan. Hierauf wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen und Anforderungen werden zur 

Kenntnis genommen und im Rahmen des Antrags auf 

Waldumwandlungserklärung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 



  
Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Interkommunaler 

Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ 

Seite 48 von 81 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Anforderungen an den Antrag auf 

Waldumwandlungserklärung werden berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung wird aktuell vorbereitet 

und über die Untere Forstbehörde bei der Höheren Forstbehörde 

eingereicht. 

Eine Vorabstimmung der Ausgleichskonzeption hat stattgefunden. 

Die Abstimmung mit den anderen, an der Genehmigung der 

Ausgleichsmaßnahmen zu beteiligten Behörden (Untere 

Forstbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Untere 

Landwirtschaftsbehörde) ist erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung wird derzeit vorbereitet 

und eingereicht. Die nebenstehenden Hinweise hierzu werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu Waldabstand 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Auf die Abwägungsvorschläge auf den nachfolgenden 

Seiten wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Darstellungen vom Mai 2023 sind nicht mehr aktuell. 

Maßgeblich sind die Festsetzungen des zeichnerischen Teils zum 

Bebauungsplan sowie im Antrag auf Waldumwandlungserklärung. 

Im Grundsatz entsprechen die aktuell festgesetzten Baugrenzen 

den bisherigen Abstimmungsergebnissen. 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die höhere Forstbehörde 

dem vorgelegten Konzept zustimmt. 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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zu 

5 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb 

vom 06.07.2022 zur frühzeitigen Unterrichtung wird zur Information, 

samt Zwischenabwägung, nachfolgend dargestellt. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die geringfügige 

Überlagerung im Norden des Bebauungsplans mit dem 

Vorranggebiet Regionaler Grünzug in den Bereich der planerischen 

Unschärfe fällt und keine Bedenken aus regionalplanerischer Sicht 

bestehen. 

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss gefasst 

wird, findet keine weitere Beteiligung statt. Der Regionalverband 

Neckar-Alb wird über das Ergebnis der Abwägung benachrichtigt 

und eine digitale Planfertigung nach Inkrafttreten übersandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

6 

 

Schreiben des Regionalverbands Neckar-Alb vom 06.07.2022 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

Schreiben des Regionalverbands Neckar-Alb vom 06.07.2022 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren 

geändert. 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Siehe auch nachfolgende Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

6 

 

 

 

 

Die 5. Änderung des Regionalplanes wurde mittlerweile genehmigt, 

sodass die Bedenken wir ausgeführt zurückgenommen werden 

können. 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Anregungen wurden im 

Bebauungsplanentwurf berücksichtigt.  

 

 

Eine weitere Verfahrensbeteiligung findet statt. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Industrie- und 

Handelskammer Reutlingen keine Bedenken vorträgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

 

Von: Golinski, Sven, 1 <Sven1Golinski@bundeswehr.org> Im Auftrag von GP Bw BAIUDBw 

Infra I 3 ToeB 

Gesendet: Donnerstag, 24. Juli 2025 08:32 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark 

Zollernalb / Bebauungsplanentwurf // Unser Zeichen: V-1184-24-SON // Stellungnahme der 

Bundeswehr 

 

OFFEN \ PersDat Schutzbereich 1 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum o.g. Bebauungsplan bestehen keine Bedenken. 

 

Es gab bereits im Juni 2025 eine Vorprüfung und Vorabstimmung 

bezüglich der geplanten Bauhöhen zwischen dem Zweckverband (Frau 

Bartenbach) und der Bundeswehr. 

 

Sofern sich Änderungen ergeben, wird um eine erneuten Beteiligung der 

Bundeswehr gebeten. 

 

Gerne können Sie Ihre Unterlagen auch per Mail oder in anderer digitaler 

Form (CD / Internetlink) senden. 

 

Allgemeiner Hinweis: 

Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form 

(E-Mail/Interlink) bereitzustellen und an den Organisationsbriefkasten 

BAIUDBwToeB@bundeswehr.org zu senden.  

Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont 

die Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als 

Datenträger (CD, DVD, USB-Stick). 

Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen 

Wunsch zurückgesandt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Sven Golinski 

Regierungshauptsekretär 

BAIUDBw Abt Infra Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen 

(IUD) 

Telefon:  0228 5504 4589 

Bw-Netz:  90 3402 4589 

E-Mail:  BAIUDBwToeB@bundeswehr.org 

Adresse: Fontainengraben 200 | 53123 Bonn | 

DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Bundeswehr 

keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss gefasst 

wird, findet keine weitere Beteiligung statt. 

 

 

 

Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12.1 

Von: Denecke Marc <m.denecke@netze-bw.de>  

Gesendet: Montag, 4. August 2025 09:46 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: AW_TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Zweckverband Interkommunaler Industrie- und 

Gewerbepark Zollernalb / Bebauungsplanentwurf 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

 

im Bereich „Geißbühlstraße“ / Sportanlage befindet sich eine 

Wasserleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Hohenberggruppe. 

Der Leitungsverlauf wird nur vermutet und ist nicht exakt bekannt. 

Sollte es in diesem Bereich zu Maßnahmen kommen, bitte ich vorher um 

Abstimmung. Einen Plan habe ich Ihnen angehängt. 

 

Ortsnetzleitungen sind bei der Stadt Meßstetten anzufragen. 

 

Freundliche Grüße  

Marc Denecke 

Meister 

Team Rohrnetz & Wasserkompetenz 

Netzregion Heuberg 

Netze BW GmbH 

Werkstraße 26, 78727 Oberndorf a.N. 

 

Mobil +49 171 95 14 853 

m.denecke@netze-bw.de 

www.netze-bw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen und im Zuge der Ausführungsplanung berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme / 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

mailto:m.denecke@netze
http://www.netze/
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Nr. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der nebenstehende Planausschnitt wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen sind im Bebauungsplan bereits 

berücksichtigt. Umspannstationen zur Versorgung des Gebietes 

mit Strom sind in den Baugebieten allgemein zulässig. Eine 

Änderung an den Festsetzungen ist nicht erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die Festsetzung der Umspannstation ist nicht 

erforderlich. Um die Flexibilität der Flächen nicht einzuschränken 

soll der konkrete Standort dem Bebauungsplan nachgelagert 

bestimmt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Änderung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.2 

 

 

 

 

 

Bebauungspläne können außerhalb ihres Geltungsbereiches keine 

Regelungen treffen. 

 

 

 

Leitungen verlaufen entweder in öffentlichen Straßen- / 

Wegeflächen oder sind durch Festsetzungen zu Flächen für 

Leitungsrechte berücksichtigt. Die Anregung wird demnach bereits 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

keine Änderung 

 

 

 

 

bereits 

berücksichtigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.2 

 

 

Auf den Abwägungsvorschlag auf vorangegangenen Seiten wird 

verwiesen. 
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empfehlung 

 

13 

Von: F.Jahrendt@telekom.de <F.Jahrendt@telekom.de>  

Gesendet: Freitag, 1. August 2025 11:58 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: AW: Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb / 

Bebauungsplanentwurf 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

 

wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungsplan 

Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb in Meßstetten. 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat 

die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 

Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 

erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 

wir wie folgt Stellung: 

 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine Einwände, 

möchten jedoch auf Folgendes hinweisen: 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, wie 

aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 

 

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur 

durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im 

Plangebiet und eventuell auch außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

 

Die Telekom prüft nach Ankündigung der Erschließung den Ausbau 

dieses Neubaugebietes und orientiert sich beim Ausbau an den 

technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden 

Investitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau 

der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher 

Sicht sinnvoll erscheint. Dies bedeutet auch, dass wir, wo bereits eine 

Infrastruktur eines weiteren Anbieters besteht oder geplant ist, nicht 

automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen und, dass die Telekom Deutschland GmbH keine 

Einwände gegen den Bebauungsplan hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aufgeführten Hinweise sind nicht Inhalt des vorliegenden 

Bebauungsplanverfahrens, sondern der nachgelagerten 

Ausführungsplanung. Die Hinweise werden dem 

Erschließungsplaner weitergeleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

mailto:F.Jahrendt@telekom
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

13 

Für einen möglichen Ausbau eines Telekommunikationsnetzes sowie die 

Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen weiterer 

Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 

Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 

Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, jedoch mindestens 6 

Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. Sollte eine 

rechtzeitige Benachrichtigung nicht erfolgen, kann ein Ausbaubeschluss 

oder eine Erstellung der Projektierung zum Baustart nicht garantiert 

werden.  

 

Hinweis: 

Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch 

diese benutzen, sie lautet: 

 

T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de  

 

Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Frank Jahrendt 

   

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

Technik Niederlassung Südwest 

Frank Jahrendt 

PTI 32 Strukturplanung Breitband 

Adolf-Kolping-Str. 2-4, 78166 Donaueschingen 

+49 771 858-404 (Tel.) 

E-Mail: f.jahrendt@telekom.de 

www.telekom.de/netz 

Die aufgeführten Hinweise sind nicht Inhalt des vorliegenden 

Bebauungsplanverfahrens, sondern der nachgelagerten 

Ausführungsplanung. Die Hinweise werden dem 

Erschließungsplaner weitergeleitet. 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 

mailto:T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de
mailto:f.jahrendt@telekom
http://www.telekom/
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Der nebenstehende Plan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Von: Bauleitplanung 

Gesendet: Montag, 18. August 2025 08:40:03 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, 

Stockholm, Wien 

An: Amiguet, Jerome (BAG) 

 

Betreff: FW: TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Zweckverband Interkommunaler 

Industrie- und Gewerbepark Zollernalb / Bebauungsplanentwurf 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

  

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

  

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH 

beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu 

bearbeiten. 

  

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson 

bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 

Planungsvorgaben. 

Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – 

Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen 

Telekom.  

  

Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Telekom) 

ausschließlich per Email an die:  bauleitplanung@ericsson.com 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Heike Peckelhoff 

  

Ericsson Services GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Firma Ericsson 

bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 

Planungsvorgaben vorträgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 1 und zu 2: Dem Zweckverband ist bekannt, dass sich das 

Kasernengelände sich innerhalb des Wasserschutzgebiets „Quellen 

im Schmiechtal“ befindet, das zum Schutz der Quellen und Brunnen 

der Albstadtwerke festgesetzt wurde. Dem Zweckverband ist weiter 

bekannt, dass aufgrund der besonderen Klüftigkeit des Untergrunds 

ein Schadstoffeintrag im Bereich des Bebauungsplangebiets 

kurzfristig unter anderem in die Ehestetter Quelle gelangen kann. 

Insofern sind auch nach Auffassung des Zweckverbands bei der 

Ausweisung des Industrie- und Gewerbegebiets besondere 

Schutzvorkehrungen zugunsten der Wasserversorgung durch die 

Albstadtwerke zu treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 3: Die Stellungnahme des TZW vom 09.07.2025 wird zur 

Kenntnis genommen. Die Schutzbedürftigkeit der Ehestetter Quelle 

wird vom Zweckverband anerkannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zweckverband geht davon aus, dass das ausgewiesenen 

Wasserschutzgebiet der Zone III rechtlich maßgebend ist. Eine 

anderweitige fachtechnische Abgrenzung durch die Untere 

Wasserbehörde ist nicht gegeben. Unabhängig davon ist ersetzt 

auch eine fachtechnische Abgrenzung eines 

Wasserschutzgebietes nicht dessen förmliche Ausweisung als 

Wasserschutzgebiet. Dies zeigt das Beispiel des fachtechnisch 

abgegrenzten WSG Nr. 417119 „Plettenbergquellen“, das als 

Wasserschutzgebiet der Zone II fachtechnisch abgegrenzt worden 

ist, aber nicht förmlich als Wasserschutzgebiet festgesetzt worden 

ist. Hier wirkt die fachtechnische Abgrenzung als 

Wasserschutzgebiet der Zone II nicht wie ein förmlich festgesetztes 

Wasserschutzgebiet. Ansonsten wäre der dort betriebene 

Steinbruch nicht zulässig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Die Prüfung, ob ein Gewerbebetrieb mit dem Schutzzweck der 

Wasserschutzverordnung der Zone III vereinbar ist, wird durch 

folgendes Konzept sichergestellt: 

 

Auf Grund der erhöhten Schutzbedürftigkeit des vorliegenden 

Grundwasserleiters wird dadurch bereits auf der Ebene der 

Bauleitplanung sichergestellt, dass gewisse Betriebe und Branchen 

ausgeschlossen werden, die aus fachlicher Sicht in jedem Fall den 

Schutzweck des Gebietes beeinträchtigen (siehe hierzu den mit den 

Albstadtwerken GmbH abgestimmten, unten beschriebenen 

Festsetzungsvorschlag). 

 

Darüber hinaus wird weiterhin auf der Genehmigungsebene auf 

Grund einer Einzelfallprüfung nach den Vorgaben der AwSV und 

der Schutzgebietsverordnung durch die zuständige Untere 

Wasserbehörde sichergestellt, dass sich im Plangebiet keine 

unverträglichen Gewerbebetrieben ansiedeln, die dem 

Schutzzweck der Wasserschutzgebietsverordnung und den 

Vorgaben der AwSV widersprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil 
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Es wird zur Kenntnis genommen, welche Verbotstatbestände der 

Wasserschutzgebietsverordnung durch das geplante Baugebiet 

erfüllt sein können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass beim Neubau oder beim 

Umbau von Straßen oder bei einer wesentlichen Änderung 

bestehender Straßen die RistWaG Anwendung findet. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Der Zweckverband wird beim Neubau oder beim Umbau von 

Straßen oder bei einer wesentlichen Änderung bestehender 

Straßen, insbesondere beim Straßenumbau (vor allen Dingen 

Sanierung) die Vorschriften der RistWaG beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb BP 
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Der Zweckverband wird den von den Albstadtwerke GmbH 

genannten Festsetzungsvorschlag in vollem Umfang so in den 

Bebauungsplan übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil 



  
Abwägungstabelle 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Interkommunaler 

Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ 

Seite 72 von 81 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch der nachfolgende Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften 

übernommen:  

„Es wird empfohlen, für alle im Sinne der Festsetzungen zulässigen 

Gewerbebetriebe, die wassergefährdende Stoffe umschlagen, 

vorhalten und nutzen müssen, bereits zu einem frühen 

Planungszeitpunkt eine Einzelfallprüfung durch die untere 

Wasserbehörde vorzusehen.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil 
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Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Der Zweckverband hat die Anregung des Regierungspräsidiums 

Rechnung getragen, aus Sicht des vorsorgenden 

Grundwasserschutzes aufgegriffen, bereits im Rahmen der 

Bauleitplanung Betriebe und Branchen auszuschließen, die aus 

fachlicher Sicht nicht mit dem Schutzweck des Wasserschutzgebiets 

vereinbar sind und sich diesbezüglich gemeinsam mit der 

zuständigen Unteren Wasserbehörde beim Landratsamt 

Zollernalbkreis und den Albstadtwerken GmbH abgestimmt. 

Der Zweckverband IIGP hat zusammen mit den Albstadtwerke 

GmbH auf der Basis des Vorschlags des Landratsamt 

Zollernalbkreis folgenden Festsetzungsvorschlag entwickelt, der 

vom Zweckverband IIGP vollständig in die Festsetzungen des 

Bebauungsplans übernommen wird: 

„1. Unzulässig sind Gewerbebetriebe, die wassergefährdende 

Stoffe herstellen, verarbeiten sowie zum Handel und/oder weiteren 

Transport umschlagen oder lagern. Auch sind Gewerbebetriebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung im 

Textteil 
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unzulässig, bei denen wassergefährdende Stoffe auf Grund der 

vorgehaltenen und genutzten Mengen einen zentralen Bestandteil 

ihres Betätigungsfelds (Geschäftsbetriebes) darstellen.  

2. Ausnahmsweise sind Gewerbebetriebe zulässig, bei denen der 

Umschlag, die Vorhaltung/Lagerung und Nutzung 

wassergefährdender Stoffe in geringem Umfang für den 

Betriebsablauf erforderlich sind. Dabei muss sichergestellt sein, 

dass sowohl im Regelbetrieb als auch im Falle einer Havarie 

wassergefährdende Stoffe nicht in den Boden und damit ins 

Grundwasser gelangen können. Hierzu sind erhöhte technische 

Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen, die in Abhängigkeit der 

Wassergefährdungsklassen und der vorgehaltenen Mengen der 

wassergefährdenden Stoffe u.U. über die Vorgaben der AwSV 

hinausgehen können.“ 

Außerdem wird in dem Bebauungsplan folgender Hinweis 

aufgenommen: „Hinweis: Es wird empfohlen, für alle im Sinne der 

Festsetzungen zulässigen Gewerbebetriebe, die 

wassergefährdende Stoffe umschlagen, vorhalten und nutzen 

müssen, bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt eine 

Einzelfallprüfung durch die untere Wasserbehörde vorzusehen.“ 

 

Die Albstadtwerke GmbH als hauptbetroffener Träger öffentlicher 

Belange hat in Ihrer Stellungnahme vom 30.10.2025 mitgeteilt, dass 

ihren Bedenken zur beabsichtigten Ausweisung der Art der 

baulichen Nutzung Rechnung getragen wird, sollte die vorgenannte 

Festsetzung der Art der zulässigen Betriebe sowohl im 

Industriegebiet, als auch im Gewerbegebiet erfolgen. 

 

Auf Grund der erhöhten Schutzbedürftigkeit des vorliegenden 

Grundwasserleiters wird dadurch bereits auf der Ebene der 

Bauleitplanung sichergestellt, dass gewisse Betriebe und Branchen 

ausgeschlossen werden, die aus fachlicher Sicht in jedem Fall den 

Schutzweck des Gebietes beeinträchtigen. 

 

 

Änderung im 

Textteil 
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Von: Zaiser, Caroline <Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de>  

Gesendet: Donnerstag, 7. August 2025 13:10 

An: Heike Bartenbach <heike.bartenbach@iigp-zollernalb.de> 

Betreff: TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark 

Zollernalb / Bebauungsplanentwurf 

 

Sehr geehrte Frau Bartenbach, 

 

zum Bebauungsplanentwurf für o.g. Vorhaben nehme ich wie folgt 

Stellung: 

 

In der Fläche, welche bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

verbleibt, steht das Gebäude 27a ( im Plan rot markiert ).  

Derzeit kann für dieses Gebäude noch nicht abgeschätzt werden, ob die 

Grenzwerte für die nächtlichen Schallemissionen bei einem NEA-Betrieb 

(Netzersatzanlagenbetrieb) eingehalten werden können.  

Dies ist jedoch nur der Fall, wenn es zu einem Stromausfall kommen 

sollte.  

 

Ich bitte um Beachtung dieser Gegebenheit. 

 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

Caroline Zaiser 

Objektmanagerin 

 

Wir machen´s kurz: BundesImmobilien – die neue Wortmarke der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben 

 

T +49 731 550 570-433 

M +49 160 84 24 504 

Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de  

 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

¬– Anstalt des öffentlichen Rechts – 

Hauptstelle Freiburg – Sparte Facility Management  

Grüner Hof 2, 89073 Ulm 

www.bundesimmobilien.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Hierbei handelt es sich um Sonderfälle. Es wird davon 

ausgegangen, dass hierdurch keine wesentlich negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Der nebenstehende Planausschnitt wird zur Kenntnis genommen. 
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Kenntnisnahme, dass die Stadt Balingen die Aufstellung des 

Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften begrüßt und 

keine Anregungen oder Bedenken vorträgt. 

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss gefasst 

werden soll, findet keine weitere Beteiligung statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Von: Balachandra, Sharuni <Sharuni.Balachandra@albstadt.de>  

Gesendet: Freitag, 15. August 2025 11:58 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Cc: Gritsch, Juergen <Juergen.Gritsch@albstadt.de> 

Betreff: 2025-08-15_ TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Zweckverband Interkommunaler Industrie- und 

Gewerbepark Zollernalb / Bebauungsplanentwurf 

 

385-002 Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb 

Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange von der Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 

BauGB und gleichzeitige Einholung der Stellungnahmen gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a BauGB 

  

Sehr geehrte Herr Amiguet, 

  

wir bedanken uns für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und 

können Ihnen mitteilen, dass durch die vorliegende Planung die Belange 

der Stadt Albstadt nicht berührt sind. 

  

Im Falle von wesentlichen Änderungen der Planung bitten wir um eine 

weitere Beteiligung am Verfahren. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Sharuni Balachandra 

  

  

Stadtverwaltung Albstadt 

Stadtplanungsamt 

Sharuni Balachandra  

Sekretariat 

Am Markt 2, 72461 Albstadt 

  

Telefon   07431 - 160-3201 

Fax          07431 - 160-3007 

E-Mail     sharuni.balachandra@albstadt.de  

  

www.albstadt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Stadt 

Albstadt durch die vorliegende Planung nicht berührt sind. 

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Satzungsbeschluss gefasst 

werden soll, findet keine weitere Beteiligung statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Von: Lehn, Maik <Lehn@stetten-akm.de>  

Gesendet: Mittwoch, 23. Juli 2025 10:07 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: TöB § 4 Abs. 2 BauGB: Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark 

Zollernalb / Bebauungsplanentwurf 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

  

vielen Dank für die Beteiligung. Von Seiten der Gemeinde Stetten am 

kalten Markt keine Bedenken oder Hinweise. 

  

Freundliche Grüße 

  

Maik Lehn 

Bürgermeister 

  

Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt 

Schlosshof 1 

72510 Stetten am kalten Markt 

Telefon: 0 75 73 / 95 15 31 

Telefax: 0 75 73 / 95 15 55 

Mail to: lehn@stetten-akm.de 

www.stetten-akm.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass von Seiten der Gemeinde Stetten am kalten 

markt keine Bedenken oder Hinweise vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Meßstetten die 

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 

Entwicklung eines interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks 

begrüßt und keine Bedenken gegen die derzeitige Planung 

bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 


